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Änderungen und Ergänzungen zum 
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen 

Diözesen – ABD –

Beschlüsse der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der 
bayerischen Diözesen vom 27. März 2019
–  ABD Teil A, 2.3. Nummer 39.2. (Beschäftigte an offenen und gebun

denen Ganztagesschulen – Personen, die überwiegend im Bildungs
angebot entsprechend ihrer Ausbildung eingesetzt werden)

 hier: redaktionelle Anpassung
rückwirkend zum 1. Januar 2017

–   ABD Teil A, 2.6. (Entgeltordnung für Religionslehrerinnen und Religions
lehrer im Kirchendienst)

 hier: Änderung des § 8 Zusätzliche Aufgaben
zum 1. September 2019

–  ABD Teil A, 2.6. (Entgeltordnung für Religionslehrerinnen und Religions
lehrer im Kirchendienst)

  und
  ABD Teil F, 13. (Sonderregelung zum Entgelt für Religionslehrerinnen 

und Religionslehrer im Kirchendienst in der Erzdiözese München und 
Freising)

  hier: Kirchliche Schulbeauftragte und Seminarleiter/-innen i. K. in der 
 Erzdiözese München und Freising

zum 1. September 2019
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ABD Teil A, 2.3. Nummer 39.2. (Beschäftigte an 
 offenen und gebundenen Ganztagesschulen – 

 Personen, die überwiegend im Bildungsangebot 
 entsprechend ihrer Ausbildung eingesetzt werden)

hier: redaktionelle Anpassung

Artikel 1 
Änderungen des ABD Teil A, 2.

Das ABD Teil A, 2.3. Nummer 39.2. wird wie folgt geändert:

1.  In der Entgeltgruppe 9b werden nach dem Klammerzusatz hinter dem 
Wort „Fachhochschulabschluss“ die Worte „oder Hochschul bildung“ er-
gänzt.

2.  In der Entgeltgruppe 11 wird das Wort „Universitätsabschluss“ durch die 
Worte „abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Änderungen treten rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft. 
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ABD Teil A, 2.6. (Entgeltordnung für Religions
lehrerinnen und Religionslehrer im Kirchendienst)

hier: Änderung des § 8 Zusätzliche Aufgaben

Artikel 1 
Änderungen des ABD Teil A, 2.6.

Das ABD Teil A, 2.6. wird wie folgt geändert:

§ 8 wird wie folgt geändert:

1.  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§ 8 Zusätzliche Aufgaben und Funktionen“

2.  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Das Entgelt und/oder die Gewährung von Anrechnungsstunden für be-
sondere Funktionen und zusätzliche Aufgaben, zum Beispiel als Mentorin/
Mentor, Ausbildungs-, Hospitations- oder Beratungslehrkraft, Fachmitar-
beiterin/Fachmitar beiter, Schulbeauftragte/Schulbeauftragter, Seminar-
rektorin/Seminarrektor, richtet sich nach den jeweiligen, von der Kommis-
sion beschlossenen diözesanen Regelungen.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Änderungen treten zum 1. September 2019 in Kraft.
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ABD Teil A, 2.6. (Entgeltordnung für Religions
lehrerinnen und Religionslehrer im Kirchendienst)

und
ABD Teil F, 13. (Sonderregelung zum Entgelt für 

 Religionslehrerinnen und Religionslehrer im Kirchen
dienst in der Erzdiözese München und Freising)

hier: Kirchliche Schulbeauftragte und  
Seminarleiter/-innen i. K. 

in der Erzdiözese München und Freising

Artikel 1 
Änderung des ABD Teil A, 2.6.

Das ABD Teil A, 2.6. wird wie folgt geändert:

Die Protokollnotiz zu § 8 wird gestrichen.

Artikel 2 
Änderung des ABD Teil F

Das ABD Teil F wird wie folgt geändert:

Nach Teil F, 12. wird folgender neuer Teil F, 13. angefügt:

„Teil F, 13. (Sonderregelung zum Entgelt für Religionslehrerinnen und Religions-
lehrer im Kirchendienst in der Erzdiözese München und Freising)

In der Erzdiözese München und Freising üben kirchliche Schulbeauftragte und 
Seminarleiter/-innen i. K. überwiegend Tätigkeiten aus, die den allgemeinen 
 Tätigkeitsmerkmalen (Teil A, 2.2.1.) entsprechen; sie erhalten ein Entgelt nach 
Entgeltgruppe 12. Zulagen gem. § 1 Absatz 2 und §§ 2 bis 4 Teil A, 2.6. werden 
nicht gewährt.“

Artikel 3 
Inkrafttreten

Diese Änderungen treten zum 1. September 2019 in Kraft.
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